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Liebe Leserinnen und Leser,

„Sozialtherapie statt Strafvollzug“ – so 
betitelte Max Steller vor nahezu 40 Jah-
ren sein Werk über die „Psychologischen 
Probleme der Behandlung von Delin-
quenten“. Inzwischen sehen wir Sozial-
therapie und Strafvollzug schon lange 
nicht mehr als Gegensätze, wie es der 
Titel des Buches suggeriert. Tatsächlich 
ist die „Sozialtherapie im Strafvollzug“ 
schon lange Realität - mit wachsender 
Bedeutung, quantitativ wie qualitativ.  
Dadurch sind neue und andere Fragen 
in den Fokus gerückt. Es wird nicht mehr 
nur gefragt: Wie viele Haftplätze haben 
wir in unseren sozialtherapeutischen 
Einrichtungen? - sondern auch: Wie vie-
le brauchen wir (noch)? Immer häufiger 
ergänzt um die Frage: Für wen? Diese 
Fragen sind wiederum eng verknüpft 
mit Folgefragen: Was kann die SothA 
leisten?  Welches sind die wichtigsten 
Wirkfaktoren auf Seiten des Personals 
und auf Seiten der Gefangenen? Fra-
gen über Fragen. In dem von Wolfgang 
Wirth gestalteten Schwerpunkt dieses 
Heftes geben renommierte Praktiker 
und Wissenschaftler Antworten, die 
für die Zukunft der Sozialtherapie von 
Bedeutung sind und die in der Einfüh-
rung zu dem Schwerpunktteil näher 
beschrieben werden.

+++

Für die Justizministerkonferenz war 
es zwar nur ein Randthema, für den 

Vollzug ist die Frage aber von großer 
Bedeutung: Bisher wurden bei der Ver-
sicherungszeit der Gefangenen in der 
Arbeitslosenversicherung die arbeits-
freien Samstage, Sonntage und gesetz-
lichen Wochenfeiertage, die innerhalb 
eines zusammenhängenden Beschäf-
tigungsabschnitts lagen, berücksich-
tigt. Obwohl die Vorschriften über die 
Versicherungspflicht der Gefangenen 
in der Arbeitslosenversicherung seit 
Einbeziehung der Gefangenen in das 
Arbeitsförderungsrecht sachlich unver-
ändert gelten, hat die Bundesagentur 
für Arbeit ihre Rechtsauffassung nach 
35 Jahren geändert. Nach der neuen 

Rechtsauffassung, die vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales ge-
tragen wird, können künftig nur noch 
die Tage als Versicherungszeit gewer-
tet werden, an denen Arbeitsentgelt 
oder Ausbildungsbeihilfe gewährt wird. 
Arbeitsfreie Samstage, Sonntage und 
gesetzliche Wochenfeiertage  werden 
indes nicht mehr als Versicherungszeit 
berücksichtigt. Dies hat gravierende 
Auswirkungen. So muss ein Gefange-
ner an 360 Tagen arbeiten, an denen 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
abgeführt werden, damit der Zwölf-
Monatszeitraum erfüllt ist - bei 250 Ar-
beitstagen im Jahr rund ein Jahr und 
110 Tage. Dies führt dazu, dass weni-
ger Gefangene nach ihrer Entlassung 
Arbeitslosengeld erhalten werden. Sie 
werden stattdessen auf Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende, 
insbesondere Arbeitslosengeld II, ange-
wiesen sein, was zudem entsprechende 
Mehraufwendungen bei den Leistungs-
trägern zur Folge haben wird. Auf der 
letzten Justizministerkonferenz in Binz 
im Juni 2014 wurde daher einstimmig 
beschlossen, die Bundesregierung zu 
bitten, bei der nächsten SGB III-Ände-
rung eine Regelung vorzusehen, wo-
nach auch diese Tage zweifelsfrei als 
Versicherungszeit berücksichtigt wer-
den. Diesen und  weitere Beschlüsse der 
Konferenz finden Sie auf S. 255.

+++

Die Abschiebungshaft hat in vielen 
Ländern, in denen der Vollzug in 

Justizvollzugsanstalten stattfindet, gro-
ße Bedeutung. Wird Zurückweisungs-
haft (§  15 AufenthG) oder Abschie-
bungshaft (§  62 AufenthG) im Wege 
der Amtshilfe in Justizvollzugsanstalten 
vollzogen, so gelten die §§  171, 173 
bis 175 und 178  Abs. 3 StVollzG ent-
sprechend (§  422  Abs. 4 FamFG iVm 
§ 62a AufenthG). Nun hat der EuGH 
auf Vorlage des BGH entschieden, dass 
nach Art. 16 der Richtlinie 2008/115/
EG des Europaischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Dezember 2008 ein 
Mitgliedstaat auch dann verpflichtet 
ist, Abschiebungsgefangene in einer 

speziellen Hafteinrichtung unterzubrin-
gen, wenn er föderal strukturiert ist und 
zuständige föderale Untergliederung 
(Bundesland) über keine solche Haft-
einrichtung verfügt (S. 273). In einer 
weiteren Entscheidung (S. 274) stellt 
der EuGH fest, dass es auch dann nicht 
erlaubt ist, einen Drittstaatsangehori-
gen für die Zwecke der Abschiebung 
in einer Vollzugsanstalt gemeinsam mit 
Strafgefangenen unterzubringen, wenn 
dieser in die Unterbringung einwilligt. 
Dies bedeutet faktisch das Ende des 
Vollzugs der Abschiebungshaft in einer 
JVA. Der letztgenannten Entscheidung 
ist zu entnehmen, dass eine Einwilli-
gung grundsätzlich unzulässig ist, so 
dass auch eine gemeinsame Unterbrin-
gung mit Untersuchungsgefangenen 
ausscheidet.

+++

Heft 5 wird als Schwerpunkt we-
sentliche Beiträge von unserer Fo-

rum Strafvollzug-Tagung „Neben dem 
Scheinwerferlicht“ in Kooperation mit 
der Führungsakademie im Bildungs-
institut des niedersächsischen Justiz-
vollzuges am 3. und 4. Juni 2014 in 
Göttingen enthalten. Großes Lob an 
alle, die zum Gelingen der Tagung bei-
getragen haben, insbesondere an unser 
Redaktionsmitglied Günter Schroven.

+++

Die gesamte Redaktion wünscht 
eine interessante Lektüre. Bleiben 

Sie uns verbunden!

Ihr Frank Arloth

Editorial
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Sozialtherapie für Alle?

Die Geschichte der Sozialtherapie im 
deutschen Justizvollzug ist noch recht 
jung. Trotzdem, vielleicht auch des-
wegen, stellen sich Fragen nach ihrer 
künftigen Ausrichtung. Dies vorrangig, 
weil die Anzahl sozialtherapeutischer 
Haftplätze in den letzten Jahren deut-
lich angestiegen ist – auf 2.348 in 66 
Einrichtungen. Aber auch, weil die So-
zialtherapie nicht allein für erwachsene, 
sondern auch für junge Gefangene und 
für Sicherungsverwahrte an Bedeutung 
gewonnen hat. Und nicht zuletzt, weil 
sich angesichts des langjährigen Trends 
zu einer Fokussierung auf Sexualstraf-
täter zunehmend die Frage nach einer 
Differenzierung sozialtherapeutischer 
Behandlungsangebote für weitere Tä-
tergruppen mit unterschiedlichen Be-
handlungserfordernissen stellt.  

Angesichts der bundesweit knapp 
60.000 Strafgefangenen ist natürlich 
nicht daran zu denken, jedem Gefange-
nen eine sozialtherapeutische Behand-
lung anbieten zu können; wohl aber 
muss die Frage, welche Gefangenen 
sich für die Sozialtherapie eignen, mit 
der Frage verknüpft werden, für welche 
Gefangenen sich die Sozialtherapie eig-
net – für alle? Der provokant anmutende 
Titel unseres Schwerpunktes ist folglich 
weniger auf quantitative als auf quali-
tative Aspekte bezogen, die ihrerseits 
weitere Fragen aufwerfen – Anlass für 
Forum Strafvollzug, einmal mehr in For-
schung und Praxis nach dem aktuellen 
„Stand der Dinge“ und den Perspektiven 
für die Zukunft zu fragen.

Als Grundlage liefert uns Susanne 
Niemz, die u. a. einschlägige Stich-
tagserhebungen der Kriminologischen 
Zentralstelle bearbeitet, zunächst eine 
aktuelle Zwischenbilanz zur „Sozialthe-
rapie in Deutschland“. Sie beschreibt da-
bei nicht nur die Haftplatzkapazitäten, 
sondern auch Veränderungen in der 
Zusammensetzung der Klientel sowie 
die Heterogenität der Behandlungs-
konzepte, deren Wirksamkeit aus ihrer 
Sicht künftig stärker einrichtungsüber-
greifend evaluiert werden muss. 

Die Leistungsfähigkeit der Sozial-
therapie beschäftigt auch Peter Fistéra, 
der über  20 Jahre die Sozialtherapeu-
tische Anstalt Bad Gandersheim gelei-
tet hat. Eingeleitet mir der ebenfalls 
provokanten Frage: „Wer, wenn nicht 
wir?“ verdeutlicht er in einer gekürzten 
Fassung seines Vortrages auf der 14. 
überregionalen Fachtagung Sozialthe-
rapeutischer Einrichtungen eindring-
lich, dass es der Wirkfaktor „Personal“ 
ist, der letztlich unabhängig von Art 
und Zusammensetzung der Gefange-
nen das Ergebnis sozialtherapeutischer 
Behandlung prägt – in der Vergangen-
heit ebenso wie in der Zukunft.

Folgt man diesem Gedanken, stellt 
sich zwangsläufig die Frage nach den 
Arbeitsbedingungen in den sozialthe-
rapeutischen Einrichtungen. Dabei sind 
die in formale Standards gegossenen 
Anforderungen recht klar, die Beschaf-
fenheit des viel schwerer bestimmbaren 
Behandlungsklimas aber nicht gleicher-
maßen. Warum, so fragt Hilde van den 
Boogaart, Leiterin der Sozialtherapie in 
der JVA Lübeck,  sprechen wir eigent-
lich so wenig über die „therapeutische 
Gemeinschaft“ als Basis optimaler Be-
handlungsarbeit? Was macht ein gutes 
Behandlungsklima aus? Und vor welche 
Herausforderungen sind wir gestellt, 
wenn wir es verbessern wollen? 

Apropos Herausforderungen: Insbe-
sondere im Hinblick auf Sicherungsver-
wahrte ist nach aktueller Gesetzeslage 
eine neue Ära für die Sozialtherapie mit 
zahlreichen neuen Fragen eingeleitet 
worden. Diesen Fragen stellt sich der 
Vorsitzende des Arbeitskreises Sozial-
therapeutische Anstalten e.V., Bernd 
Wischka, der zugleich Leiter der So-
thA Lingen und Koordinator für die 
sozialtherapeutischen Einrichtungen 
im niedersächsischen Justizvollzug ist. 
Seine Antworten werden die weitere 
Diskussion mit Sicherheit maßgeblich 
beeinflussen.

Aber auch für andere Zielgruppen 
ist zu klären, was die Sozialtherapie für 
wen erreichen kann, beispielsweise für 

junge Gefangene. Man muss kein Kris-
tallkugelleser sein, um zu sehen, dass 
die Fragen nach der Klientel und nach 
den Ergebnissen sozialtherapeutischer 
Behandlung künftig auch hier häufiger 
gestellt werden. Ein Zwischenbericht 
von Volker Bieschke,  dem Leiter des 
kriminologischen Forschungsdienstes 
im Strafvollzug Mecklenburg-Vorpom-
merns, zur Evaluation der Sozialthera-
peutischen Abteilung in der Jugend-
anstalt Neustrelitz verspricht dazu 
interessante Erkenntnisse.

Wer im Erwachsenenvollzug in die 
Sozialtherapie kommt bzw. welche Be-
dingungen der Behandlungsteilnahme 
und des Behandlungsabbruches empi-
risch herausgearbeitet werden können, 
zeigt dann Johann Endres, der den Kri-
minologischen Dienst des bayerischen 
Justizvollzuges leitet, am Beispiel von 
inhaftierten Sexualstraftätern. Dabei 
nimmt er auch Fragen nach der Behand-
lungsbedürftigkeit und der Behand-
lungsmotivation der Gefangenen in den 
Blick, die für die evidenzbasierte Wei-
terentwicklung sozialtherapeutischen 
Wirkens unerlässlich ist.

Damit ist die Überleitung für zwei 
weitere Fragen geschaffen, die ab-
schließend von Gerhard Rehn, einem 
ebenfalls langjährigen Wegbereiter 
und Wegbegleiter der Sozialtherapie 
im Justizvollzug, aufgeworfen und 
ebenso kenntnisreich wie herausfor-
dernd behandelt werden: „Erreichen wir 
überhaupt die Richtigen?“, so lautet 
seine Startfrage, deren Diskussion in 
die Zukunftsfrage „Was tun?“ mündet. 
Sein Beitrag verspricht ebenfalls eine 
sehr anregende Lektüre. Und genau 
diese wünscht Ihnen Ihr

Wolfgang Wirth
Leiter des Krimino-
logischen Dienstes 
des Landes Nord-
rhein-Westfalen
wolfgang.wirth@
krimd.nrw.de

Titel
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